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zum nächsten sicheren Hafen oder zum Abgangshafen ist als 
zurückgelegter Teil der Reise anzusehen.

§95
Rückerstattung des Beförderungsentgelts 

in besonderen Fällen

(1) Nimmt der Fahrgast aus Gründen, für die er nicht 
verantwortlich ist, die Beförderungsleistung nicht in An
spruch, hat er Anspruch auf Rückerstattung des vollen Be
förderungsentgelts.

(2) Wird der Fahrgast während der Beförderung aus Grün
den, für die er nicht verantwortlich ist, an der Weiterreise 
gehindert, hat er Anspruch auf Rückerstattung des Beförde
rungsentgelts für den nicht zurückgelegten Teil der Reise.

Materielle Verantwortlichkeit
§96

(1) Der Beförderer hat den Schaden zu ersetzen, der dem 
Fahrgast während der Beförderung durch die Verletzung oder 
Tötung, durch Beschädigung oder Verlust des Gepäcks oder 
aus anderen Verletzungen des Beförderungsvertrages ent
standen ist.

(2) Die Schadenersatzpflicht des Beförderers gemäß Abs. 1 
darf durch Vereinbarung weder ausgeschlossen noch einge
schränkt werden.

(3) Der Beförderer braucht den Schaden nicht zu ersetzen, 
der durch die Beschädigung oder den Verlust von Geld, Wert
papieren oder anderen Wertsachen entstanden ist. Das gilt 
nicht, wenn über die sichere Aufbewahrung dieser Sachen 
eine Vereinbarung mit dem Beförderer abgeschlossen wurde 
und sie beim Kapitän hinterlegt worden sind.

§97

(1) Der Fahrgast hat dem Beförderer äußerlich erkennbare 
Beschädigungen oder Verluste des
— Handgepäcks spätestens bei Verlassen des Schiffes,

— Reisegepäcks oder der hinterlegten Sachen spätestens bei 
der Rückgabe oder an dem Tag, an dem die Rückgabe er
folgen sollte,

anzuzeigen. Die Anzeige ist durch den Beförderer schriftlich 
aufzunehmen. Äußerlich nicht erkennbare Beschädigungen 
oder Verluste sind vom Fahrgast innerhalb von 15 Tagen 
nach
— Verlassen des Schiffes oder

— der Rückgabe oder dem Tag, an dem die Rückgabe statt
finden sollte,

schriftlich anzuzeigen.

(2) Wenn der Fahrgast die fristgemäße Schadenanzeige un
terläßt, hat er nachzuweisen, daß der Beförderer verant
wortlich ist

§98

(1) Die Haftung des Beförderers für den Ersatz von Schä
den. die durch
— die Verletzung oder Tötung eines Fahrgastes entstehen, 

ist auf insgesamt 200 000 M,
— die Beschädigung oder den Verlust von Handgepäck ent

stehen. ist auf 3 500 M,
— die Beschädigung oder den Verlust von Kraftfahrzeugen 

und des in oder auf ihnen befindlichen Gepäcks entstehen, 
ist auf insgesamt 14 000 M,

— die Beschädigung oder den Verlust des übrigen Gepäcks
und der hinterlegten Sachen entstehen, ist auf insgesamt
5 000 M

je Fahrgast und Reise beschränkt. Die §§ 68 bis 70 gelten 
entsprechend. Die Vertragspartner können schriftlich höhere 
Haftungshöchstbeträge vereinbaren.

(2) Die Vertragspartner können schriftlich vereinbaren, daß 
die Schadenersatzpflicht des Beförderers für Beschädigung 
oder Verlust des Gepäcks erst von einer Freigrenze an be
ginnen soll, die für

— Beschädigung eines Fahrzeuges 500 M,
— Beschädigung oder den Verlust von Handgepäck und der

hinterlegten Sachen 60 M

je Fahrgast und Reise nicht unterschreiten darf.

(3) In den Haftungshöchstbeträgen sind die Kosten der 
Rechtsverfolgung und die Zinsen für die Schadenersatzsumme 
nicht enthalten.

(4) Ist der ausführende Beförderer ein Betrieb der Deut
schen Demokratischen Republik, haftet er gegenüber Bürgern 
der Deutschen Demokratischen Republik unbeschränkt.

§99
(1) Wird die Beförderung von einem anderen als dem ver

tragschließenden Beförderer ganz oder teilweise ausgeführt, 
bleibt der vertragschließende Beförderer für die Beförderung 
materiell verantwortlich.

(2) Der ausführende Beförderer ist gleichzeitig für den von 
ihm ausgeführten Teil der Beförderung materiell verantwort
lich. In diesem Fall sind der vertragschließende und der aus
führende Beförderer Gesamtschuldner.

(3) Hat der vertragschließende Beförderer mit dem Fahr
gast einen höheren Haftungshöchstbetrag vereinbart, ist der 
ausführende Beförderer daran nur gebunden, wenn er die
ser Vereinbarung schriftlich zugestimmt hat.

§100

Unentgeltliche Beförderung

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten auch für Perso
nen, die entsprechend einer Vereinbarung mit dem Beförde
rer einen unentgeltlichen Reiseplatz innehaben.

F ü n f t e s  K a p i t e l

Schleppen und Bugsieren
§101

(1) Durch den Schleppvertrag verpflichtet sich das Schlepp
unternehmen zu Schlepp- und Bugsierleistungen. Der Auf
traggeber verpflichtet sich, das vereinbarte oder das am 
Sitz des Schleppuntemehmens übliche Entgelt zu zahlen.

(2) Bugsierleistung ist die Schlepphilfe beim Manövrieren 
eines Schiffes in Hafengebieten unter Leitung des bugsierten 
Schiffes. Schleppleistungen sind alle anderen Leistungen, 
insbesondere das Ziehen und Schieben von Schiffen.

(3) Als Schlepp»- oder Bugsierleistung gilt auch die Bereit
schaft in der Nähe eines Schiffes zur Unterstützung seiner 
nautischen Manöver.

(4) Bei Schleppverträgen gilt das Recht am Sitz des 
Schleppunternehmens.

§102

(1) Das Schleppunternehmen hat zur festgelegten Zeit und 
am vereinbarten Ort Schlepper bereitzustellen, die zur Aus-


